
Verfassungsschutz ist
Risiko für Demokratie
Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf über die Auflösung des Verfassungssch

Deren Kern ist es, Gefahren zu erken-
nen, öffentlich zu kommunizieren,
Menschen aufzuklären und diese
selbst zu befähigen, die ihnen zur Ver-
fügung stehenden Handlungsmöglich-
keiten auch zu nutzen. Ein behördlich
organisierter Geheimdienst vermag all

Als im November des vergangenen
Jahres die Morde des rechtsterroristi-
schen so genannten Nationalsozialisti-
schen Untergrunds (NSU) bekannt ge-
worden sind, stellte sich schnell die
Frage nach der Verantwortung der Si-
cherheitsbehörden. Unvorstellbar war,
dass drei Neonazis vor den Augen der
Polizei abtauchen, über Jahre uner-
kannt in bürgerlicher Idylle leben und
bundesweit Morde an MigrantInnen
und Sprengstoffanschläge begehen
konnten. Der Verdacht drängte sich
auf, dass nicht nur die Polizei versagt
habe, sondern der Thüringer Verfas-
sungsschutz seine Hände aktiv mit im
Spiel hatte. Zwar konnte bislang kein
Beweis erbracht werden, dass einer
der gesuchten Neonazis für den Ver-
fassungsschutz arbeitete oder der In-
landsgeheimdienst das neonazistische
Terrornetzwerk direkt unterstützte. Ein
Vermerk eines damaligen Zielfahnders
des Landeskriminalamtes über eine
derartige Unterstützung durch den
Verfassungsschutz bleibt aber auch
weiterhin Ausdruck für das tiefe Miss-
trauen auch der Polizei gegenüber dem
Landesamt für Verfassungsschutz. Die
durch die Landesregierung eingesetzte
sogenannte Schäfer-Kommission legte
in ihrem Untersuchungsbericht eine
Vielzahl von Verfehlungen der Sicher-
heitsbehörden offen - im Mittelpunkt
der Thüringer Verfassungsschutz. Es
scheint gesichert, dass dieser die Fa-
milie eines der neonazistischen Mör-
der vor Fahndungsmaßnahmen der Po-
lizei warnte, vorliegende Erkenntnisse
von V-Männern über die untergetauch-
ten Neonazis nicht ausgewertet hat
und einen der V-Männer auch vor
Durchsungen der Polizei warnte.

Abschaffung Verfassungsschutz

Die Diskussion über die Rolle des
Verfassungsschutzes hat seither an
Fahrt aufgenommen und die aktuelle
Debatte bringt neue Argumente. Wäh-
rend im Thüringer Landtag CDU, SPD
und auch BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
auf verbesserte parlamentarische Kon-
trolle setzen, die nach deren Auffas-
sung aber immer noch unter den Kon-
trollrechten des Parlamentarischen
Kontrollgremiums des Bundes liegen
sollen, erneuerte die Fraktion DIE LIN-
KE die Forderung nach Abschaffung
des Landesamtes für Verfassungs-
schutz. Nach Ansicht von SPD-Innen-
politiker Heiko Gentzel sei dies „ein
Landesamt um es mal vorsichtig zu sa-
gen, was keiner so richtig liebt, ein
Landesamt, das über die Jahre, die
Jahrzehnte aus den Skandalen nicht
herauskommt, Skandale, die es selbst
produziert hat und natürlich sich damit
selbst infrage stellt“.

Grundrechte nicht antasten

Auch zum Schutz demokratisch ga-
rantierter Grundrechte dürfen diese
nicht durch den Staat eingeschränkt
werden. Der Schutz der in der Verfas-
sung festgeschrieben Grundrechte ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Aufgabe übertragen bekommen. Zu
diesem Zwecke soll die Informations-
und Dokumentationsstelle wissen-
schaftlich tätig sein, mit Dritten zu-
sammenarbeiten sowie zur Aufklärung
über Inhalt, Wirkungsweise und Ver-
breitung von neonazistischen, rassisti-
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dies nicht. Mit einem im März 2012
dem Thüringer Landtag durch die Frak-
tion DIE LINKE vorgelegten Gesetzent-
wurf soll nicht nur die Abschaffung des
Verfassungsschutzes geregelt werden.
Gleichzeitig soll die Errichtung einer In-
formations- und Dokumentationsstelle
für Menschenrechte, Grundrechte und
Demokratie in Thüringen erfolgen. Die
bundesgesetzlich vorgeschriebene Zu-
sammenarbeit mit Behörden anderer
Bundesländer wäre von dieser Stelle zu
übernehmen, ohne dass sie dabei
selbst über nachrichtendienstliche Be-
fugnisse verfügt. Gesetzlich muss aus-
geschlossen werden, dass Nachrich-
tendienste von der Informations- und
Dokumentationsstelle sensible Daten
erhalten oder die Informations- und
Dokumentationsstelle selbst mit nach-
richtendienstlichen Mitteln erhobene
Daten erhält.

Dokumentation und Aufklärung

Diese neue Einrichtung soll zum ei-
nen schwerpunktmäßig die Dokumen-
tation neonazistischer und anderer ge-
gen die Grundsätze der Verfassung ge-
richteter Aktivitäten in Thüringen über-
nehmen. Zum anderen würde sie die
Beratung zivilgesellschaftlicher und
staatlicher Akteure bei der Auseinan-
dersetzung mit neonazistischen, rassi-
stischen und antisemitischen Einstel-
lungen sowie deren strukturellen und
öffentlichen Erscheinungsformen als

schen und antisemitischen Einstellun-
gen beitragen und darüber öffentlich
informieren.

Anhörung verweigert

Eine Mehrheit im Thüringer Landtag
aus den Fraktionen der CDU und der
SPD hat diese Einschätzung nicht nur
nicht geteilt, sondern es zudem verwei-
gert, den LINKE-Gesetz-Entwurf in den
zuständigen Ausschuss zu weiteren
Beratung auch mit Sachverständigen
zu überweisen. Somit unterblieb eine
ansonsten parlamentarisch übliche
Anhörung. Die Linksfraktion lud daher
selbst zu einer öffentlichen Anhörung
zum Gesetzentwurf und zur Diskussion
zu der Frage „Wie viel und welchen
Schutz brauchen in der Verfassung
verankerte Grund- und Menschenrech-
te?“ ein.

Gekommen waren seit Jahren enga-
gierte Bürgerrechtler, wie Wolf-Dieter
Narr und Rolf Gössner, aber auch der
Berliner Rechtsanwalt Sönke Hilbrans
vom Republikanischen Anwältinnen
und Anwälteverein e.V., der den Ver-
fassungsschutz als „Risikotechnologie
für die Demokratie und Grundrechte“
bezeichnete.

Wolf-Dieter Narr ging in seinem ein-
führenden Beitrag auf die Geschichte
des Grundgesetzes ein, dass er als
Fundament der Bundesrepublik, aber
keinesfalls der Demokratie bezeichne-
te. Er verwies auf den dehnbaren und

politisch beliebig interpretie
griff der Freiheitlich Demo
Grundordnung, zu deren Sch
landsgeheimdienst über wei
de Befugnisse zum Grundrec
verfüge.

v.l.n.r. Rolf Gössner, Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte,
Martina Renner, für die LINKE stellvertretende Vorsitzende des Untersuchungsaus-
schusses im Landtag, und Wolf-Dieter Narr, Mitbegründer und Mitsprecher des
„Komitees für Grundrechte und Demokratie“ während der Anhörung. Foto: Lahn

Öffentlich statt geheim

In der sich am Nachmitta
ßenden Anhörung zu der Fra
„Öffentlich statt geheim - 
schaftliche Aufklärung und 
statt hoheitlicher Geheimni
wurde die LINKE-Gesetz
deutlich unterstützt. Kritis
fragt wurde, ob eine grund
begrüßende Dokumenta
gleichzeitig die Aufgabe der
zusammenarbeit übernehm
Die Vertreter der Bürgerbün
gen Rechts und anderer Init
ren sich dahingehend einig
aktiver Verfassungsschutz in
nie Aufgabe einer engagiert
nerschaft ist. Gerade für der
andersetzung hat bislang d
sungsschutzbehörde aber k
stellung geben können. Im 
durch die im Verfassungssc
vollzogene Gleichsetzung 
und Rechts, wie sie auch in 
derschen Extremismuserkl
geförderte zivilgesellschaft
jekte zum Ausdruck kommt,
ne Abschreckung von Mens
antifaschistisch zu engagier
selbst befürchten müssen,
siert zu werden bzw. als po
fällig zu gelten. Narr bezeic
eingangs als „hoheitliche Ve
funktion“ des Amtes.

Geheimdienste für Bildu
ungeeignet

Als besonders kritikwür
das verstärkte Engagemen
fassungsschutzes bewertet,
durch Ausstellungen und 
Teil politischer Bildung werd
len, eine Aufgabe, die de
sungsschutz weder übert
noch für die er die Kompete
weil emanzipatorische Bil
nachrichtendienstliche Täti
grundsätzlich ausschließen.

Zum Abschluss war man
darüber, dass angesichts de
ten im Landtag, der Gesetze
ne Umsetzung erfahren un
heimdienst zumindest noch 
re fortbestehen wird. Gerad
werden die Debatten um d
sungsschutz, seinen grun
fährdenden Charakter, aber
die Diskussionen um die n
zivilgesellschaftliche Gegen
gen neonazistische Struktur
tionalistische und rassistisc
lungen fortgeführt. Die Ver
sollte hierfür einen Beitrag le
ihr letztlich gelungen ist.


